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Die ‘Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte’ 
bringt in der germanistischen Abtheilung des 4. Bandes zwei 
beachtenswerthe Beiträge zur Kritik der sog. ‘Lex Romana 
Utinensis’. Rudolf Wagner vertritt S. 54ff. in einem Auf­
satze: ‘Zur Frage nach der Entstehung und dem Geltungs­
gebiet der Lex R. U.’ die früher von Bethmann-Hollweg auf­
gestellte Ansicht von der Entstehung in Istrien, indem er 
namentlich Beziehungen auf byzantinisches Recht in der Lex 
aufzudecken sucht. H. Brunner bespricht S. 263ff. die beiden 
Abhandlungen Schupfers über denselben Gegenstand (siehe 
N. A. VII, S. 237 und VIII, S. 412) und beseitigt durch den 
Nachweis, dass seit den fünfziger Jahren des IX. Jahrh. in 
den rhätischen Urkunden des S. Galler Urkundenbuches das 
Gesetz benutzt und citiert wird, endgültig jeden Zweifel an 
dessen Geltung in Churrhätien. K. Z.

Karls epistola de litteris colendis (Boretius Capit. S. 80; 
Mühlbacher 268) steht auch in dem Codex Ottobon. 254 
saec. XI; Mittheilungen V, S. 135.

Im 8. Band der Archivalischen Zeitschrift veröffentlicht 
H. Ermisch Statuten von Stadthagen, und weist deren 
Entstehung um die Mitte des 14. Jahrh. nach. Er giebt Nach­
richt über das von ihm untersuchte Stadtarchiv so wie über 
die Geschichte der Stadt; daran schliesst sich eine Beschrei­
bung des Archivs von R. Doebner.

In den Mitth. d. Instituts, V, 1, S. 96—120, behandelt 
Th. Lindner ‘Die Goldene Bulle und ihre Originalausfer­
tigungen’, im Gegensatz zu 0. Harnack.

Ernst Fischer theilt im Anhange zu seiner Schrift: ‘Die 
Landfriedensverfassung unter Karl IV’ (Gött. 1883), S. 105 
— 134, vier, bisher ungedruckte Landfriedensurkunden 
Karls IV. aus Münchener Originalen und alten Kopien mit. 
Verzeichnet sind sie bei Huber 2819, 4933, 5207 und Reichss.489.

Von den ‘Kaiserurkunden in Abbildungen’ ist die 
6. Lieferung erschienen, welche 30 Urkunden auf 25 Tafeln 
enthält. Sie bringt noch 2 Urkunden Heinrichs II, 7 von 
Lothar III, bearbeitet von Schum, 16 von Friedrich II, 
Heinrich (VII.) und Konrad IV, von Philippi, und den Rest 
von Karl IV, Wenzel, Ruprecht und Sigmund.

Der neunte Band der Archivalischen Zeitschrift von Löher 
enthält mehrere Aufsätze, die über die Archive verschiedener 

42*

 ausschließlich zur  
nich . §53 und §60a–e UrhG


